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Fassung BGBl. I Nr. 87/2016 
 

Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Gesundheitsberuferegister-Gesetzes 

Registrierungsbehörden 

§ 4. (1) bis (5) … 

Registrierungsbehörden 

§ 4. (1) bis (5) … 

(6) Die Erteilung der Zugriffsberechtigungen an die Registrierungsbehörden 
ist durch die Gesundheit Österreich GmbH nachvollziehbar zu dokumentieren. 
Zugriffsberechtigt auf das Register sind ausschließlich autorisierte Mitarbei-
ter/innen der Bundesarbeitskammer, der Arbeiterkammern und der Gesundheit 
Österreich GmbH. 

(6) Zugriffsberechtigt auf das Register sind ausschließlich autorisierte Mitar-
beiter/innen der Bundesarbeitskammer, der Arbeiterkammern und der Gesundheit 
Österreich GmbH. Die Erteilung der Zugriffsberechtigungen ist durch die Regist-
rierungsbehörden nachvollziehbar zu dokumentieren. Die Dokumentation ist dem 
Bundesministerium für Gesundheit und Frauen auf dessen Verlangen zu übermit-
teln. 

Meldungen 

§ 12. (1) Gemeinsam mit den Meldungen zur Sozialversicherung (§ 41 All-
gemeines Sozialversicherungsgesetz [ASVG], BGBl. Nr. 189/1955, § 15a Beam-
ten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz [B-KUVG], BGBl. Nr. 200/1967) 
haben die Dienstgeber/innen die für die Eintragung in das Gesundheitsberuferegis-
ter erforderlichen Daten (§ 6 Abs. 2 Z 2 bis 7 und 10) als Angehörige der Gesund-
heitsberufe gemäß § 1 Abs. 2 beschäftigten (freien) Dienstnehmern/-innen bekannt 
zu geben. 

Meldungen 

§ 12. (1) Gemeinsam mit den Meldungen zur Sozialversicherung (§ 41 All-
gemeines Sozialversicherungsgesetz [ASVG], BGBl. Nr. 189/1955, § 15a Beam-
ten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz [B-KUVG], BGBl. Nr. 200/1967) 
haben die Dienstgeber/innen die für die Eintragung in das Gesundheitsberuferegis-
ter erforderlichen Daten (§ 6 Abs. 2 Z 2 bis 5, 7, 10 und 13) der als Angehörige der 
Gesundheitsberufe gemäß § 1 Abs. 2 beschäftigten (freien) Dienstnehmern/-innen 
unter Angabe der Sozialversicherungsnummer bekannt zu geben. 

(2) Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger hat hie-
für in den von ihm festzulegenden Datensätzen Vorsorge zu treffen und aus den 
bei ihm einlangenden Meldungen die Daten nach § 6 Abs. 2 Z 2 bis 7 und 10 un-
verzüglich elektronisch an die zuständige Registrierungsbehörde für Zwecke der 
Registrierung weiterzuleiten. 

(2) Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger hat hie-
für in den von ihm festzulegenden Datensätzen Vorsorge zu treffen und aus den 
bei ihm einlangenden Meldungen die Daten nach § 6 Abs. 2 Z 2 bis 5, 7, 10 und 13 
unverzüglich elektronisch der Bundesarbeitskammer für Zwecke der Datenaufbe-
reitung im Zusammenhang mit der Registrierung zur Verfügung zu stellen. Diese 
von der Bundesarbeitskammer aufbereiteten Daten sind an die Gesundheit Öster-
reich GmbH als registerfühernde Stelle zum Zweck der vereinfachten Registrie-
rung zur Verfügung zu stellen. 

(3) …. (3) …. 

(4) Die Meldung betreffend ein Mitglied einer Krankenfürsorgeanstalt kann 
im Wege des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger oder 
direkt an die zuständige Registrierungsbehörde erfolgen. 

(4) Die Meldung betreffend ein Mitglied einer Krankenfürsorgeanstalt kann 
im Wege des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger oder 
direkt an die Bundesarbeitskammer erfolgen. Die Daten sind von der Bundesar-
beitskammer aufzubereiten und der Gesundheit Österreich GmbH als registerfüh-
rende Stelle zum Zweck der vereinfachten Registrierung zur Verfügung zu stellen. 
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§ 13. (1) und (2) … § 13. (1) und (2) … 

(3) Die Mitglieder gemäß Abs. 2 Z 3 bis 5 und 7 bis 11 sowie deren Stellver-
treter/innen sind vom/von der Bundesminister/in für Gesundheit und Frauen für 
einen Zeitraum von fünf Jahren zu ernennen. Eine Wiederernennung ist möglich. 

(3) Die Mitglieder gemäß Abs. 2 Z 3 bis 5a und 7 bis 11 sowie deren Stellver-
treter/innen sind vom/von der Bundesminister/in für Gesundheit und Frauen für 
einen Zeitraum von fünf Jahren zu ernennen. Eine Wiederernennung ist möglich. 

(4) bis (8) … (4) bis (8) … 

Bestandsregistrierung 

§ 26. (1) Personen, die am 1. Jänner 2018 zur Ausübung eines Gesundheits-
beruf gemäß § 1 Abs. 2 berechtigt sind und diesen ausüben, haben sich bis 
31. Dezember 2018 bei der zuständigen Registrierungsbehörde registrieren zu 
lassen. 

Bestandsregistrierung 

§ 26. (1) Personen, die am 1. Jänner 2018 zur Ausübung eines Gesundheitsbe-
rufs gemäß § 1 Abs. 2 berechtigt sind und diesen ausüben, haben sich bis 30. Juni 
2019 bei der zuständigen Registrierungsbehörde registrieren zu lassen. 

(2) Bei Personen gemäß Abs. 1, die ihren Beruf im Rahmen eines Dienstver-
hältnisses ausüben, kann von der Vorlage der Nachweise gemäß § 15 Abs. 2 Z 5 
bis 7 abgesehen werden. 

(2) Bei Personen gemäß Abs. 1 kann von der Vorlage der Nachweise gemäß 
§ 15 Abs. 2 Z 5 bis 7 abgesehen werden. 

(3) … (3) … 

 Entscheidungsfrist 

§ 26a. Anträge auf Eintragung in das Gesundheitsberuferegister (§ 15), die 
bis 30. Juni 2019 bei den Registrierungsbehörden eingebracht werden, sind ohne 
unnötigen Aufschub, spätestens innerhalb von sechs Monaten nach vollständiger 
Vorlage der Unterlagen, zu erledigen. 
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Bestandsmeldung 

§ 27. Die Dienstgeber/innen können die im § 12 genannten Daten zum 
1. Jänner 2018 mittels elektronischer Datenfernübertragung in vom Hauptverband 
der österreichischen Sozialversicherungsträger festgelegten einheitlichen Daten-
sätzen melden. 

Bestandsmeldung 

§ 27. (1) Die Dienstgeber/innen können die im § 12 genannten Daten für die 
in § 26 Abs. 1 genannten Personen mittels elektronischer Datenfernübertragung in 
vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger festgelegten 
einheitlichen Datensätzen melden. 

 (2) Für Personen gemäß § 26 Abs. 1, die ihren Beruf freiberuflich ausüben, 
können die bis 31. Dezember 2017 an die Bezirksverwaltungsbehörden ergangenen 
Meldungen über die freiberufliche Berufsausübung für die Bestandsregistrierung 
herangezogen werden. 

Inkrafttreten 

§ 29. (1) Der 1. bis 3. und 6. Abschnitt treten mit 1. Jänner 2017 in Kraft. 

Inkrafttreten 

§ 29. (1) Der 1. Abschnitt, §§ 4 bis 9 und 11 sowie der 3. und 6. Abschnitt in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2017, treten mit 1. Jänner 2017 in 
Kraft. 

(2) Der 4. und 5. Abschnitt treten mit 1. Jänner 2018 in Kraft. (2) Die §§ 10 und 12 sowie der 4. und 5. Abschnitt in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. xx/2017, treten mit 1. Jänner 2018 in Kraft. 

Artikel 2 

Änderung des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes 

§ 2. (1) Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form 
für beide Geschlechter. Die weibliche Form von „Krankenpfleger“ lautet „Kran-
kenschwester“. 

(2) … 

§ 2. (1) Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form 
für beide Geschlechter. 
 

(2) … 

Sozialbetreuungsberufe – Basisversorgung 

§ 3a. (1) bis (6) … 

Unterstützung bei der Basisversorgung 

§ 3a. (1) bis (6) … 

§ 8. (1) … § 8. (1) … 

(2) Im Falle des Abs. 1 Z 2 sind Angehörige der Gesundheits- und Kranken-
pflegeberufe verpflichtet, 

 1. an den zuständigen Jugendwohlfahrtsträger bei Minderjährigen oder 
 

 2. … 

Meldung zu erstatten, sofern dies zur Verhinderung einer weiteren erheblichen 

(2) Im Falle des Abs. 1 Z 2 sind Angehörige der Gesundheits- und Kranken-
pflegeberufe verpflichtet, 

 1. an den zuständigen Kinder- und Jugendhilfeträger bei Minderjährigen 
oder 

 2. … 

Meldung zu erstatten, sofern dies zur Verhinderung einer weiteren erheblichen 
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Gefährdung des Wohls der betroffenen Person erforderlich ist. Gefährdung des Wohls der betroffenen Person erforderlich ist. 

§ 22b. (1) Die Hospiz- und Palliativversorgung umfasst die Pflege und Be-
gleitung von Menschen mit einer fortschreitenden unheilbaren und/oder lebensbe-
drohlichen Erkrankung und von sterbenden Menschen sowie von deren An- und 
Zugehörigen vor dem Hintergrund eines umfassenden bio-psycho-sozialen Ver-
ständnisses von Krankheit unter Wahrung des Selbstbestimmungsrechts und Be-
rücksichtigung des Patientenwillens mit dem Ziel, die Lebensqualität zu verbes-
sern, insbesondere 

 1. das Erkennen und Vermindern von Risiken und Problembereichen, 

 2. die Informationssammlung zum Lebenswerdegang und zu den Lebenser-
fahrungen als Teil des Pflegeassessments (Biografiearbeit in der Pflege), 

 3. psychosoziale Interventionen, insbesondere mittels wahrnehmungs- und 
körperbezogenen sowie verhaltensorientierten Konzepten, kognitiver Sti-
mulation bzw. kognitivem Training, Aktivitätsaufbau, Aromapflege und 
Entlastungsstrategien, 

 4. den Schutz vor Selbst- und Fremdgefährdung, 

 5. die Progressionsverzögerung und 

 6. das Monitoring der medikamentösen Symptombehandlung. 

§ 22b. Die Hospiz- und Palliativversorgung umfasst die Pflege und Beglei-
tung von Menschen mit einer fortschreitenden unheilbaren und/oder lebensbedroh-
lichen Erkrankung und von sterbenden Menschen sowie von deren An- und Zuge-
hörigen vor dem Hintergrund eines umfassenden bio-psycho-sozialen Verständnis-
ses von Krankheit unter Wahrung des Selbstbestimmungsrechts und Berücksichti-
gung des Patientenwillens mit dem Ziel, die Lebensqualität zu verbessern, insbe-
sondere 

 1. die Mitwirkung in der umfassend multiprofessionellen Versorgungspla-
nung, 

 2. die Erhebung und Beurteilung von Intensität und Verlauf der Symptome 
sowie die kontinuierliche Symptomlinderung im gesamten Krankheitsver-
lauf, 

 3. die kontinuierliche und enge Zusammenarbeit und Kommunikation ver-
schiedener Professionen, Disziplinen sowie Einrichtungen und 

 4. den Beistand in der Auseinandersetzung mit Krankheit, Abschied und Tod 
und im Zugang zu externen Ressourcen. 

§ 23. Lehraufgaben umfassen 

 1. Lehrtätigkeit in der Gesundheits- und Krankenpflege und 

 2. Leitung von Gesundheits- und Krankenpflegeschulen, von Sonderausbil-
dungen und von Pflegehilfelehrgängen. 

§ 23. Lehraufgaben umfassen 

 1. Lehrtätigkeit in der Gesundheits- und Krankenpflege und 

 2. Leitung von Gesundheits- und Krankenpflegeschulen, von Sonderausbil-
dungen und von Lehrgängen für Pflegeassistenz. 

§ 24. (1) Die Lehrtätigkeit in der Gesundheits- und Krankenpflege umfaßt die 
Planung, Durchführung und Auswertung des theoretischen und praktischen Unter-
richts an Gesundheits- und Krankenpflegeschulen, an Pflegehilfelehrgängen, an 
sonstigen Ausbildungsgängen, in denen Gesundheits- und Krankenpflege gelehrt 
wird, sowie im Rahmen der Fort-, Weiter- und Sonderausbildung. 

 (2) Hiezu zählen insbesondere: 

 1. bis 5. … 

§ 24. (1) Die Lehrtätigkeit in der Gesundheits- und Krankenpflege umfaßt die 
Planung, Durchführung und Auswertung des theoretischen und praktischen Unter-
richts an Gesundheits- und Krankenpflegeschulen, an Lehrgängen für Pflegeassis-
tenz, an sonstigen Ausbildungsgängen, in denen Gesundheits- und Krankenpflege 
gelehrt wird, sowie im Rahmen der Fort-, Weiter- und Sonderausbildung. 

 (2) Hiezu zählen insbesondere: 

 1. bis 5. … 

§ 25. (1) Die Leitung von 

 1. und 2. … 

 3. Pflegehilfelehrgängen 

§ 25. (1) Die Leitung von 

 1. und 2. … 

 3. Lehrgängen für Pflegeassistenz 
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umfaßt die fachliche, pädagogische und organisatorische Leitung und die Dienst-
aufsicht im Rahmen der theoretischen und praktischen Ausbildung. 

(2) Hiezu zählen insbesondere: 

 1. bis 7. … 

umfaßt die fachliche, pädagogische und organisatorische Leitung und die Dienst-
aufsicht im Rahmen der theoretischen und praktischen Ausbildung. 

(2) Hiezu zählen insbesondere: 

 1. bis 7. … 

§ 28. (1) … 

(2) Einem Qualifikationsnachweis gemäß Abs. 1 Z 1 ist eine Urkunde über 
einen an einer österreichischen fachhochschulischen Einrichtung erfolgreich abge-
schlossenen Fachhochschul-Bachelorstudiengang gemäß Fachhochschul-
Studiengesetz – FHStG, BGBl. Nr. 340/1993, in der allgemeinen Gesundheits- 
und Krankenpflege gleichgehalten, sofern dieser 

 1. unter der Leitung eines Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesund-
heits- und Krankenpflege, der zur Ausübung von Lehraufgaben in der Ge-
sundheits- und Krankenpflege berechtigt ist, steht und 

 2. der Verordnung gemäß Abs. 3 entspricht. 

(3) und (4) … 

(5) Die Urkunde gemäß Abs. 2 hat 

 1. die Berufsbezeichnung „Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwes-
ter“/“Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger“ und 

 2. ... 

zu enthalten. 

§ 28. (1) … 

(2) Einem Qualifikationsnachweis gemäß Abs. 1 Z 1 ist eine Urkunde über 
einen an einer österreichischen fachhochschulischen Einrichtung erfolgreich abge-
schlossenen Fachhochschul-Bachelorstudiengang gemäß Fachhochschul-
Studiengesetz – FHStG, BGBl. Nr. 340/1993, in der allgemeinen Gesundheits- und 
Krankenpflege gleichgehalten, sofern dieser 

 1. unter der Leitung eines Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesund-
heits- und Krankenpflege steht und 

 

 2. der Verordnung gemäß Abs. 3 entspricht. 

(3) und (4) … 

(5) Die Urkunde gemäß Abs. 2 hat 

 1. die Berufsbezeichnung „Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege-
rin“/“Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger“ und 

 2. … 

zu enthalten. 

§ 28a. (1) bis (6) … § 28a. (1) bis (6) … 

(7) Personen, bei denen auf Grund wesentlicher Unterschiede zwischen der 
nach diesem Bundesgesetz erforderlichen und der im Herkunftsstaat erworbenen 
Qualifikation die Anerkennung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Kran-
kenpflege unter der Bedingung der Absolvierung von Ausgleichsmaßnahmen 
erfolgt, sind berechtigt, innerhalb von zwei Jahre ab Erlassung des Anerkennungs-
bescheids die Pflegehilfe auszuüben; diese Frist ist nicht verlängerbar. 

(7) Personen, bei denen auf Grund wesentlicher Unterschiede zwischen der 
nach diesem Bundesgesetz erforderlichen und der im Herkunftsstaat erworbenen 
Qualifikation die Anerkennung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Kran-
kenpflege unter der Bedingung der Absolvierung von Ausgleichsmaßnahmen er-
folgt, sind berechtigt, innerhalb von zwei Jahre ab Erlassung des Anerkennungsbe-
scheids die Pflegeassistenz auszuüben; diese Frist ist nicht verlängerbar. 

(8) bis (10) … (8) bis (10) … 
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EWR-Qualifikationsnachweise – Spezial-, Lehr- und Führungsaufgaben 

§ 30. (1) … 

(2) Die Anerkennung in Spezial-, Lehr- und Führungsaufgaben gemäß § 28a 
Abs. 1 ist an die Bedingung der erfolgreichen Absolvierung eines höchstens drei-
jährigen Anpassungslehrgangs oder einer Eignungsprüfung zu knüpfen, wenn sich 
die absolvierte Ausbildung unter Berücksichtigung der im Rahmen der Berufser-
fahrung erworbenen Kenntnisse wesentlich von der entsprechenden österreichi-
schen Ausbildung unterscheidet. …. 

(3) Ein Anpassungslehrgang gemäß Abs. 2 ist die Ausübung der entsprechen-
den Spezial-, Lehr- oder Führungsaufgaben in Österreich unter der Verantwortung 
eines qualifizierten Angehörigen des entsprechenden gehobenen Dienstes für Ge-
sundheits- und Krankenpflege, hat mit einer Zusatzausbildung einherzugehen, 
sofern diese fachlich erforderlich ist, und ist zu bewerten. 

(4) Eine Eignungsprüfung gemäß Abs. 2 ist eine ausschließlich die berufli-
chen Kenntnisse und Fertigkeiten des Antragstellers betreffende Prüfung, mit der 
die Fähigkeit des Antragstellers, in Österreich die jeweiligen Spezial-, Lehr- oder 
Führungsaufgaben auszuüben, beurteilt wird. 

(5) … 

EWR-Qualifikationsnachweise – Spezialisierungen 

§ 30. (1) … 

(2) Die Anerkennung in Spezialisierungen gemäß § 28a Abs. 1 ist an die Be-
dingung der erfolgreichen Absolvierung eines höchstens dreijährigen Anpassungs-
lehrgangs oder einer Eignungsprüfung zu knüpfen, wenn sich die absolvierte Aus-
bildung unter Berücksichtigung der im Rahmen der Berufserfahrung erworbenen 
Kenntnisse wesentlich von der entsprechenden österreichischen Ausbildung unter-
scheidet. …. 

(3) Ein Anpassungslehrgang gemäß Abs. 2 ist die Ausübung der entsprechen-
den Spezialisierungen in Österreich unter der Verantwortung eines qualifizierten 
Angehörigen des entsprechenden gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Kran-
kenpflege, hat mit einer Zusatzausbildung einherzugehen, sofern diese fachlich 
erforderlich ist, und ist zu bewerten. 

(4) Eine Eignungsprüfung gemäß Abs. 2 ist eine ausschließlich die berufli-
chen Kenntnisse und Fertigkeiten des Antragstellers betreffende Prüfung, mit der 
die Fähigkeit des Antragstellers, in Österreich die jeweiligen Spezialisierungen 
auszuüben, beurteilt wird. 

(5) … 

§ 30a. (1) Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen hat auf entspre-
chenden Antrag im Einzelfall Personen, die in einem anderen EWR-Vertragsstaat 
oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft einen Qualifikationsnachweis in 
einer Spezialaufgabe ohne Grundausbildung im gehobenen Dienst für Gesund-
heits- und Krankenpflege erworben haben und in diesem Staat ohne Einschrän-
kung zur Ausübung der beruflichen Tätigkeit qualifiziert sind, einen partiellen 
Zugang zu einer Berufstätigkeit in der entsprechenden Spezialaufgabe zu gewäh-
ren, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

 1. die Unterschiede zwischen der rechtmäßig ausgeübten Berufstätigkeit im 
Herkunftsmitgliedstaat und der Spezialaufgabe nach diesem Bundesgesetz 
sind so groß, dass die Anwendung von Ausgleichsmaßnahmen der Anfor-
derung an den Antragsteller gleichkäme, das vollständige Ausbildungs-
programm in Österreich zu durchlaufen, um Zugang zur gesamten Spezi-
alaufgabe in Österreich zu erlangen; 

 2. die von der erworbenen Qualifikation umfassten Tätigkeiten lassen sich 

§ 30a. (1) Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen hat auf entspre-
chenden Antrag im Einzelfall Personen, die in einem anderen EWR-Vertragsstaat 
oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft einen Qualifikationsnachweis in einer 
Spezialaufgabe ohne Grundausbildung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und 
Krankenpflege erworben haben und in diesem Staat ohne Einschränkung zur Aus-
übung der beruflichen Tätigkeit qualifiziert sind, einen partiellen Zugang zu einer 
Berufstätigkeit in der entsprechenden Spezialisierung zu gewähren, wenn folgende 
Bedingungen erfüllt sind: 

 1. die Unterschiede zwischen der rechtmäßig ausgeübten Berufstätigkeit im 
Herkunftsmitgliedstaat und der Spezialisierung nach diesem Bundesgesetz 
sind so groß, dass die Anwendung von Ausgleichsmaßnahmen der Anfor-
derung an den Antragsteller gleichkäme, das vollständige Ausbildungs-
programm in Österreich zu durchlaufen, um Zugang zur gesamten Spezia-
lisierung in Österreich zu erlangen; 

 2. die von der erworbenen Qualifikation umfassten Tätigkeiten lassen sich 
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objektiv von anderen von der entsprechenden Spezialaufgabe erfassten 
Tätigkeiten trennen; 

 3. dem partiellen Zugang stehen keine zwingenden Gründe des Allgemeinin-
teresses entgegen. 

(2) und (3) … 

objektiv von anderen von der entsprechenden Spezialisierung erfassten 
Tätigkeiten trennen; 

 3. dem partiellen Zugang stehen keine zwingenden Gründe des Allgemeinin-
teresses entgegen. 

(2) und (3) … 

§ 33. (1) bis (3) … § 33. (1) bis (3) … 

(4) Personen, deren außerhalb Österreichs erworbene Urkunden über eine mit 
Erfolg abgeschlossene Ausbildung im entsprechenden gehobenen Dienst für Ge-
sundheits- und Krankenpflege gemäß § 32 Abs. 8 unter Bedingungen bescheidmä-
ßig nostrifiziert wurde, können innerhalb von zwei Jahren ab Erlassung des Nostri-
fikationsbescheides im Rahmen eines Dienstverhältnisses als Pflegehelfer die 
erforderliche Ergänzungsausbildung absolvieren. Diese Frist ist nicht verlängerbar. 

(4) Personen, deren außerhalb Österreichs erworbene Urkunden über eine mit 
Erfolg abgeschlossene Ausbildung im entsprechenden gehobenen Dienst für Ge-
sundheits- und Krankenpflege gemäß § 32 Abs. 8 unter Bedingungen bescheidmä-
ßig nostrifiziert wurde, können innerhalb von zwei Jahren ab Erlassung des Nostri-
fikationsbescheides im Rahmen eines Dienstverhältnisses als Pflegeassistent die 
erforderliche Ergänzungsausbildung absolvieren. Diese Frist ist nicht verlängerbar. 

§ 36. (1) bis (3a) … § 33. (1) bis (3a) … 

(4) ... Zur Unterstützung bei der Ausübung dieser beruflichen Tätigkeiten 
können Pflegehelfer herangezogen werden. 

(4) ... Zur Unterstützung bei der Ausübung dieser beruflichen Tätigkeiten 
können Angehörige der Pflegeassistenzberufe herangezogen werden. 

(5) und (6) … (5) und (6) … 

§ 38. Im Zusammenhang mit der freiberuflichen Berufsausübung und der Be-
rufsausübung gemäß § 35 Abs. 1 Z 6 ist eine dem beruflichen Ansehen abträgliche, 
insbesondere jede vergleichende, diskriminierende oder unsachliche Anpreisung 
oder Werbung verboten. 

§ 38. Im Zusammenhang mit der freiberuflichen Berufsausübung ist eine dem 
beruflichen Ansehen abträgliche, insbesondere jede vergleichende, diskriminieren-
de oder unsachliche Anpreisung oder Werbung verboten. 

§ 43. (1) … § 43. (1) … 

(2) Im Rahmen der praktischen Ausbildung sind Schüler berechtigt, 

 1. Tätigkeiten des eigenverantwortlichen und interdisziplinären Tätigkeits-
bereiches unter Anleitung und Aufsicht der Lehr- und Fachkräfte sowie 

 2. Tätigkeiten des mitverantwortlichen Tätigkeitsbereiches nach Anordnung 
und unter Anleitung und Aufsicht eines Arztes oder nach Maßgabe des 
§ 15 Abs. 6 Z 2 eines Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesund-
heits- und Krankenpflege 

durchzuführen. 

(2) Im Rahmen der praktischen Ausbildung sind Schüler berechtigt, Tätigkei-
ten des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege unter Anleitung 
und Aufsicht durchzuführen. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

§ 61. Personen, die die Diplomprüfung gemäß § 58 Abs. 5 mit Erfolg abge- § 61. Personen, die die Diplomprüfung gemäß § 58 Abs. 5 mit Erfolg abgelegt 
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legt haben, ist ein Diplom, in dem der Prüfungserfolg sowie die Berufsbezeich-
nung „Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester“/“Diplomierter Gesund-
heits- und Krankenpfleger“ anzuführen sind, auszustellen. 

haben, ist ein Diplom, in dem der Prüfungserfolg sowie die Berufsbezeichnung 
„Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin“/“Diplomierter Gesundheits- 
und Krankenpfleger“ anzuführen sind, auszustellen. 

§ 65a. (1) Der Bundesminister für Gesundheit hat durch Verordnung 
 

 1. bis 5. … 

als Ausbildung für Lehraufgaben bzw. für Führungsaufgaben gemäß § 17 anzuer-
kennen, sofern sie die Vermittlung der für die Ausübung von Lehraufgaben bzw. 
für Führungsaufgaben gemäß § 23 bzw. §§ 24 f. erforderlichen Kenntnisse und 
Fertigkeiten gewährleisten. 

(2) … 

(3) Dem Bundesminister für Gesundheit sind 

 1. und 2. … 

von der jeweiligen Ausbildungseinrichtung innerhalb von vier Wochen nach deren 
Inkrafttreten zur Kenntnis zu bringen. 

§ 65a. (1) Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen hat durch Verord-
nung 

 1. bis 5. … 

als Ausbildung für Lehraufgaben bzw. für Führungsaufgaben gemäß § 17 anzuer-
kennen, sofern sie die Vermittlung der für die Ausübung von Lehraufgaben bzw. 
für Führungsaufgaben gemäß § 23 bzw. §§ 24 f. erforderlichen Kenntnisse und 
Fertigkeiten gewährleisten. 

(2) … 

(3) Dem Bundesminister für Gesundheit und Frauen sind 

 1. und 2. … 

von der jeweiligen Ausbildungseinrichtung innerhalb von vier Wochen nach deren 
Inkrafttreten zur Kenntnis zu bringen. 

§ 65c. (1) Beim Bundesministerium für Gesundheit ist ein Gesundheits- und 
Krankenpflege-Beirat einzurichten, der insbesondere folgende Aufgaben wahr-
nimmt: 

 1. und 2. … 

(2) bis (6) … 

§ 65c. (1) Beim Bundesministerium für Gesundheit und Frauen ist ein Ge-
sundheits- und Krankenpflege-Beirat einzurichten, der insbesondere folgende Auf-
gaben wahrnimmt: 

 1. und 2. … 

(2) bis (6) … 

§ 84a. (1) Die Ausübung der Pflegehilfe umfasst auch die Durchführung le-
bensrettender Sofortmaßnahmen, solange und soweit ein Arzt nicht zur Verfügung 
steht. Die Verständigung eines Arztes ist unverzüglich zu veranlassen. 

(2) Lebensrettende Sofortmaßnahmen im Sinne des Abs. 1 sind insbesondere 

 1. die manuelle Herzdruckmassage und die Beatmung mit einfachen Beat-
mungshilfen, 

 2. die Durchführung der Defibrillation mit halbautomatischen Geräten und 

 3. die Verabreichung von Sauerstoff. 

 

§ 90. (1) Eine Berufsausübung in der Pflegeassistenz bzw. Pflegefachassis-
tenz kann im Dienstverhältnis 

 1. bis 5. … 

§ 90. (1) Eine Berufsausübung in der Pflegeassistenz bzw. Pflegefachassistenz 
kann im Dienstverhältnis 

 1. bis 5. … 
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 6. im Dienstverhältnis zur Justizbetreuungsagentur gemäß Justizbetreuungs-
agenturgesetz, BGBl. I Nr. 101/2008 

erfolgen. 

(2) … 

 6. zur Justizbetreuungsagentur gemäß Justizbetreuungsagenturgesetz, 
BGBl. I Nr. 101/2008 

erfolgen. 

(2) … 

§ 100. (1) bis (3) … § 100. (1) bis (3) … 

(4) Personen, die zwei Ausbildungsjahre in einem gehobenen Dienst für Ge-
sundheits- und Krankenpflege oder ein Ausbildungsjahr in der Pflegefachassistenz 
erfolgreich absolviert haben, sind ohne Absolvierung einer ergänzenden Ausbil-
dung zur kommissionellen Abschlußprüfung gemäß Abs. 3 zuzulassen. 

(4) Personen, die zwei Ausbildungsjahre in einem gehobenen Dienst für Ge-
sundheits- und Krankenpflege oder ein Ausbildungsjahr in der Pflegefachassistenz 
erfolgreich absolviert haben, sind ohne Absolvierung einer ergänzenden Ausbil-
dung zur kommissionellen Abschlußprüfung in der Pflegeassistenz gemäß Abs. 3 
zuzulassen. 

§ 104. Der Bundesminister für Gesundheit hat nähere Bestimmungen über die 
Ausbildung in den Pflegeassistenzberufen, insbesondere über 

 1. bis 8. … 

nach Maßgabe der Erfordernisse der Berufsausübung in der Pflegeassistenz und 
der Pflegefachassistenz und insbesondere unter Berücksichtigung methodisch-
didaktischer Grundsätze zur Gewährleistung eines bestmöglichen Theorie-Praxis-
Transfers und zur Sicherstellung der Ausbildungsqualität durch Verordnung fest-
zulegen. 

§ 104. Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen hat nähere Bestim-
mungen über die Ausbildung in den Pflegeassistenzberufen, insbesondere über 

 1. bis 8. … 

nach Maßgabe der Erfordernisse der Berufsausübung in der Pflegeassistenz und 
der Pflegefachassistenz und insbesondere unter Berücksichtigung methodisch-
didaktischer Grundsätze zur Gewährleistung eines bestmöglichen Theorie-Praxis-
Transfers und zur Sicherstellung der Ausbildungsqualität durch Verordnung fest-
zulegen. 

§ 105. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertre-
tung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 3 600 Euro zu bestrafen, wer 

 1. und 2. … 

 3. eine Tätigkeit unter einer der in diesem Bundesgesetz festgelegten Be-
rufsbezeichnungen (§§ 12 und 83) ausübt, ohne hiezu berechtigt zu sein, 
oder 

 4. einer oder mehreren in § 3b Abs. 3, 4 und 6, § 3c Abs. 2, 3 und 5, § 4 
Abs. 3, § 6, § 12 Abs. 6, § 30a Abs. 3, § 35, § 36 Abs. 1 und 4, § 37 Abs. 2 
bis 4, § 38, § 39 Abs. 2 und 3, § 50 Abs. 1, § 52 Abs. 3, § 64 Abs. 3, § 65 
Abs. 5, § 83 Abs. 3, § 90, § 96 Abs. 1 oder § 104a Abs. 3 enthaltenen An-
ordnungen oder Verboten zuwiderhandelt oder 

 5. … 

(2) …  

§ 105. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe 
bis zu 3 600 Euro zu bestrafen, wer 
 

 1. und 2. … 

 3. eine Tätigkeit unter einer der in diesem Bundesgesetz festgelegten Berufs-
bezeichnungen (§§ 11 und 84) ausübt, ohne hiezu berechtigt zu sein, oder 

 

 4. einer oder mehreren in § 3b Abs. 3, 4 und 6, § 3c Abs. 2, 3 und 5, § 4 
Abs. 3, § 6, § 11 Abs. 4, § 30a Abs. 3, § 37 Abs. 4, § 38, § 39 Abs. 2 und 
3, § 50 Abs. 1, § 52 Abs. 3, § 64 Abs. 3, § 65 Abs. 5, § 84 Abs. 5, § 90, 
§ 95 Abs. 3 oder § 104a Abs. 3 enthaltenen Anordnungen oder Verboten 
zuwiderhandelt oder 

 5. … 

(2) …  
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§ 108. (1) bis (5) … § 108. (1) bis (5) … 

(6) Personen, die gemäß § 17 Abs. 8 in der Fassung vor der Novelle BGBl. I 
Nr. 75/2016 zur Ausübung der Anästhesiepflege berechtigt waren, sind auch nach 
dem 1. August 2016 zur Ausübung der Anästhesiepflege berechtigt. 

§ 116b. (1) Personen, die am 1. Jänner 2018 zur Berufsausübung in einem 
Gesundheits- und Krankenpflegeberuf nach den Bestimmungen dieses Bundesge-
setzes berechtigt sind, haben sich bis 31. Dezember 2018 bei der Registrierungs-
behörde gemäß § 4 GBRG registrieren zu lassen. 

(2) Berufsausweise gemäß § 10, die Angehörigen der Gesundheits- und 
Krankenpflegeberufe vor dem 1. Jänner 2018 ausgestellt wurden, verlieren mit 
Ausstellung eines Berufsausweises nach dem Gesundheitsberuferegister-Gesetz, 
spätestens aber mit Ablauf des 31. März 2019, ihre Gültigkeit. 

§ 116b. (1) Personen, die am 1. Jänner 2018 zur Berufsausübung in einem 
Gesundheits- und Krankenpflegeberuf nach den Bestimmungen dieses Bundesge-
setzes berechtigt sind, haben sich bis 30. Juni 2019 bei der Registrierungsbehörde 
gemäß § 4 GBRG registrieren zu lassen. 

(2) Berufsausweise gemäß § 10, die Angehörigen der Gesundheits- und Kran-
kenpflegeberufe vor dem 1. Jänner 2018 ausgestellt wurden, verlieren mit Ausstel-
lung eines Berufsausweises nach dem Gesundheitsberuferegister-Gesetz, spätes-
tens aber mit Ablauf des 31. Dezember 2019, ihre Gültigkeit. 

§ 117. (1) bis (10) … § 117. (1) bis (10) … 

(21) Der Bundesminister für Gesundheit hat bis 31. Dezember 2023 die Um-
setzung der Bestimmungen über die Gesundheits- und Krankenpflegeberufe, ins-
besondere hinsichtlich 

 1. bis 6. … 

unter Einbeziehung der Länder (Z 1 bis 6) sowie der Träger der Langzeitpflegein-
richtungen und der Berufsvertretungen (Z 1 bis 5) zu evaluieren. 

(22) Der Bundesminister für Gesundheit hat bis 31. Dezember 2017 eine 
Kommission gemäß § 8 Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. Nr. 76, einzurich-
ten, der 

 1. vier Experten der Länder, 

 2. vier Experten des Bundesministeriums für Gesundheit und 

 3. ein Experte des Bundesministeriums für Finanzen 

angehören. … 

(21) Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen hat bis 31. Dezember 
2023 die Umsetzung der Bestimmungen über die Gesundheits- und Krankenpfle-
geberufe, insbesondere hinsichtlich 

 1. bis 6. … 

unter Einbeziehung der Länder (Z 1 bis 6) sowie der Träger der Langzeitpflegein-
richtungen und der Berufsvertretungen (Z 1 bis 5) zu evaluieren. 

(22) Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen hat bis 31. Dezember 
2017 eine Kommission gemäß § 8 Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. Nr. 76, 
einzurichten, der 

 1. vier Experten der Länder, 

 2. vier Experten des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen und 

 3. ein Experte des Bundesministeriums für Finanzen 

angehören. … 

(23) bis (26) … (23) bis (26) … 

(27) … Der Bundesminister für Gesundheit hat durch Verordnung im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
einen späteren Zeitpunkt des In- bzw. Außerkrafttretens zu bestimmen, sofern dies 
auf Grund der Ergebnisse der Evaluierung gemäß Abs. 21 erforderlich ist, insbe-

(27) … Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen hat durch Verordnung 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirt-
schaft einen späteren Zeitpunkt des In- bzw. Außerkrafttretens zu bestimmen, 
sofern dies auf Grund der Ergebnisse der Evaluierung gemäß Abs. 21 erforderlich 
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sondere sofern die Ausbildung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Kran-
kenpflege durch Fachhochschul-Bachelorstudiengänge noch nicht ausreichend und 
bedarfsdeckend sichergestellt ist. 

ist, insbesondere sofern die Ausbildung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und 
Krankenpflege durch Fachhochschul-Bachelorstudiengänge noch nicht ausrei-
chend und bedarfsdeckend sichergestellt ist. 

(28) … (28) … 

(29) § 116b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2017 tritt mit 
1. Jänner 2018 in Kraft.Der Tatbestand des § 105 Abs 1 idF BGBl I Nr xxx/2017 
gilt erst für Sachverhalte, die sich nach dem Tag der Kundmachung des BGBl. I 
Nr. xxx/2017 ereignet haben. 

Artikel 3 

Änderung des MTD-Gesetzes 

§ 6b. (1) bis (5) … § 6b. (1) bis (5) … 

(6) Der (Die) Antragsteller(in) hat 

 1. einen Nachweis der Staatsangehörigkeit, 

 2. den Qualifikationsnachweis, den Nachweis über die Berufsberechtigung 
im Herkunftsstaat und gegebenenfalls den Nachweis über erworbene Be-
rufserfahrung, 

 
 
 
 
 

 4a. eine Bescheinigung der zuständigen Behörde des Herkunftstaats, dass die 
Berufsausübung nicht vorübergehend oder endgültig untersagt wurde, und 

 5. einen Nachweis eines Wohnsitzes oder eines (einer) Zustellungsbevoll-
mächtigten in Österreich 

vorzulegen. Über eine Änderung des Wohnsitzes oder des (der) Zustellungsbe-
vollmächtigten (Z 5) hat der (die) Antragsteller(in) die Behörde umgehend zu 
benachrichtigen. 

(6) Der (Die) Antragsteller(in) hat 

 1. einen Nachweis der Staatsangehörigkeit, 

 2. den Qualifikationsnachweis, den Nachweis über die Berufsberechtigung 
im Herkunftsstaat und gegebenenfalls den Nachweis über erworbene Be-
rufserfahrung, 

 3. einen Nachweis der für die Erfüllung der Berufspflichten erforderlichen 
gesundheitlichen Eignung, 

 4. einen Nachweis der für die Erfüllung der Berufspflichten erforderlichen 
Vertrauenswürdigkeit, 

 4a. eine Bescheinigung der zuständigen Behörde des Herkunftstaats, dass die 
Berufsausübung nicht vorübergehend oder endgültig untersagt wurde, und 

 5. einen Nachweis eines Wohnsitzes oder eines (einer) Zustellungsbevoll-
mächtigten in Österreich 

vorzulegen. Über eine Änderung des Wohnsitzes oder des (der) Zustellungs-
bevollmächtigten (Z 5) hat der (die) Antragsteller(in) die Behörde umgehend zu 
benachrichtigen. 

MTD-Beirat 

§ 12a. (1) und (2) … 

MTD-Beirat 

§ 12a. (1) und (2) … 

(3) Mitglieder des MTD-Beirates sind: 

 1. ein(e) rechtskundige Vertreter(in) des Bundesministeriums für Gesundheit 

(3) Mitglieder des MTD-Beirates sind: 

 1. ein(e) rechtskundige Vertreter(in) des Bundesministeriums für Gesundheit 
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und Frauen als Vorsitzende(r), 

 2. ein(e) weitere Vertreter(in) des Bundesministeriums für Gesundheit und 
Frauen  

 3. ein(e) Vertreter(in) der Gesundheit Österreich GmbH (Österreichischen 
Bundesinstituts für Gesundheitswesen), 

 4. je ein(e) Angehörige(r) der sieben Sparten der gehobenen medizinisch-
technischen Dienste, der(die) aufgrund der beruflichen und wissenschaft-
lichen Qualifikation besonders für diese Tätigkeit geeignet ist. 

und Frauen als Vorsitzende(r), 

 2. ein(e) weitere Vertreter(in) des Bundesministeriums für Gesundheit und 
Frauen  

 3. ein(e) Vertreter(in) der Gesundheit Österreich GmbH (Österreichischen 
Bundesinstituts für Gesundheitswesen), 

 4. je ein(e) Angehörige(r) der sieben Sparten der gehobenen medizinisch-
technischen Dienste, der(die) aufgrund der beruflichen und wissenschaftli-
chen Qualifikation besonders für diese Tätigkeit geeignet ist. 

Für jedes Mitglied gemäß Z 3 und 4 ist ein stellvertretendes Mitglied zu bestellen. 

(4) Die Mitglieder gemäß Abs. 3 Z 3 und 4 sind vom Bundesminister für Ge-
sundheit und Frauen für einen Zeitraum von fünf Jahren zu ernennen. Eine Wie-
derernennung ist möglich. 

(4) Die Mitglieder gemäß Abs. 3 Z 3 und 4 sowie deren Stellvertreter(innen) 
sind vom (von der) Bundesminister(in) für Gesundheit und Frauen für einen Zeit-
raum von fünf Jahren zu ernennen. Eine Wiederernennung ist möglich. 

(5) und (6) … (5) und (6) … 

Übergangsbestimmung zum Gesundheitsberuferegister-Gesetz 

§ 34c. (1) Personen, die am 1. Jänner 2018 zur Berufsausübung in einem ge-
hobenen medizinisch-technischen Dienst nach den Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes berechtigt sind, haben sich bis 31. Dezember 2018 bei der Bundesarbeits-
kammer registrieren zu lassen. 

Übergangsbestimmung zum Gesundheitsberuferegister-Gesetz 

§ 34c. (1) Personen, die am 1. Jänner 2018 zur Berufsausübung in einem ge-
hobenen medizinisch-technischen Dienst nach den Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes berechtigt sind, haben sich bis 30. Juni 2019 bei der Bundesarbeitskam-
mer registrieren zu lassen. 

(2) Berufsausweise gemäß § 5 in der Fassung vor der Novelle BGBl. I 
Nr. 185/2013, die Angehörigen der gehobenen medizinisch-technischen Dienste 
vor dem 1. Juni 2016 ausgestellt wurden, verlieren mit Ausstellung eines Berufs-
ausweises nach dem Gesundheitsberuferegister-Gesetz, spätestens aber mit Ablauf 
des 31. März 2019, ihre Gültigkeit. 

(2) Berufsausweise gemäß § 5 in der Fassung vor der Novelle BGBl. I 
Nr. 185/2013, die Angehörigen der gehobenen medizinisch-technischen Dienste 
vor dem 1. Jänner 2018 ausgestellt wurden, verlieren mit Ausstellung eines Be-
rufsausweises nach dem Gesundheitsberuferegister-Gesetz, spätestens aber mit 
Ablauf des 31. Dezember 2019, ihre Gültigkeit. 

Inkrafttreten 

§ 36. (1) bis (21) … 

Inkrafttreten 

§ 36. (1) bis (21) … 

 (22) Mit 1. Jänner 2018 treten 

 1. § 34c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2017 in Kraft und 

 2. § 6b Abs. 6 Z 3 und 4 außer Kraft. 
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